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I Einfiihrung

Birgit Peters und Nils Schaks gehen in ihrem vorstehend abgedruckten
Beitrag der Frage nach, ob eine (fort-)bestehende internationale Koordina-
tion zwingende Voraussetzung fiir die Verhéltnisméafligkeit nationaler Kli-
maschutzschutzmafinahmen ist bzw. andersherum formuliert, ob einseitige,
klimaschiitzende Mafinahmen des deutschen Staates — mit denen Freiheits-
einbuflen der Biirger und Biirgerinnen einhergehen — auch dann noch zu
rechtfertigen sind, wenn der Nutzen dieser Mafinahmen fiir das Klima
angesichts unzureichender internationaler Bemithungen gering ist.! Nach
einer kritischen Bewertung des Ausgangsszenarios, das der These vom
ruinosen Klimaschutz zugrundliegt,> nehmen Peters/Schaks zunichst eine
rechtliche Bewertung anhand der konventionellen Dogmatik des Verhalt-
nismafligkeitsgrundsatzes - freilich unter Einbeziehung der dogmatischen
Weiterungen des Klimabeschlusses des Bundesverfassungsgerichts - vor,
bevor sie auf alternative Rechtfertigungsmoglichkeiten etwa durch eine
weitere Aufladung des Belanges des Klimaschutzes, eingehen. Mein Kom-
mentar bewertet die konventionellen Rechtfertigungsmoglichkeiten etwas
weitreichender, eine Modifikation der Verhiltnisméafligkeitspriifung hin zu
einem unbedingten Vorrang des Klimaschutzes oder gar dariiber hinaus in
Bezug auf freiheitsbeschrinkende Mafinahmen dagegen eher kritisch.

* Die Autorin ist Professorin fiir Offentliches Recht, Europarecht, Sozialrecht und Ge-
schlechter- und Vielfaltsdimensionen im Recht sowie Direktorin des Zentrums fiir
Europdische Rechtspolitik an der Universitit Bremen.

1 Bereits aufgeworfen wird diese Fragestellung bei Markus, ZUR 2021, 595 (596).

2 Murswiek, Okonomisch unsinnig, verfassungsrechtlich falsch, in: DIE WELT w.
20.08.2021, Nr. 193, 1.
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II. Zur konventionellen Betrachtung

Der einleitenden kritischen Bewertung des Ausgangsszenarios ist aus-
nahmslos zuzustimmen. Weder kann von einem vollstindigen Scheitern
der internationalen Bemiithungen zur Stabilisierung des Klimas ausgegan-
gen werden, noch bemisst sich richtigerweise der Einfluss Deutschlands
auf den internationalen Klimaschutz allein anhand angestrebter CO2-Ein-
sparungen. Schliefilich legen Peters/Schaks tiberzeugend dar, weshalb der
Anteil der Bundesrepublik Deutschlands am globalen CO2-Budget grofler
ausfallen konnte, sofern etwa auch historische Emissionen mit einberech-
net werden. Lésst man sich dennoch auf das Ausgangsszenario ein, dass er-
forderliche internationale Mafinahmen zum Schutz des Klimas ausbleiben,
kénnten sich in der Tat rein nationale Minderungsmafinahmen, die mit
Freiheitsbeschrankungen verbunden sind, als unverhiltnisméfig darstellen.
Legt man an die Eignungspriifung jedoch diejenigen Maf3stibe an, die
das Bundesverfassungsgericht unlédngst in den Entscheidungen zur Bundes-
notbremse herangezogen hat,> erweisen sich nationale Minderungsbemii-
hungen als ,Schritt in die richtige Richtung“ auch vor dem Hintergrund
stagnierender internationaler Kooperation nicht als ungeeignet. Denn nach
diesen Maf3staben reduziert sich die verfassungsgerichtliche Priifung auf
eine blofle Vertretbarkeitskontrolle der gesetzgeberischen Entscheidung,
wenn der Eingrift zum Schutz gewichtiger verfassungsrechtlicher Giiter —
wie vorliegend dem Klima - erfolgt und es dem Gesetzgeber angesichts
tatsidchlicher Unsicherheiten nur begrenzt moglich ist, sich ein hinreichend
sicheres Bild zu machen, was aufgrund der komplexen Kausalitat nationaler
Schutzmafinahmen in Bezug auf das globale Klima ebenfalls zu bejahen ist.
Selbst wenn man davon ausgeht, dass der Vergleich mit den Mafinahmen
gegen das neuartige SARS-CoV-2-Virus nicht tridgt und sich damit der
Einschdtzungsspielraum des Gesetzgebers verkleinert, lasst sich nationalen
Minderungsmafinahmen die Eignung indes nicht absprechen. Insoweit
weisen Peters/Schaks zutreffend darauf hin, dass ein jahrzehntelanger wis-

3 BVerfGE 159, 223 (305f.). Kritisch dazu Lepsius, Zerstorerisches Potential fiir den
Verfassungsstaat, LTO, 3.12.2021, abrufbar unter https://www.lto.de/recht/hintergru
ende/h/bverfg-1bvr78121-1bvr97121-corona-bundes-notbremse-massnahmen-konta
kt-ausgang-schule-kinder-grundrechte-kommentar-verfassung-rechtstaat/ (zuletzt
aufgerufen am 15.6.23); Boehme-NefSler, Anmerkung zu BVerfG, Beschl. v.19.11.2021 -
1 BvR/21 u.a., NVwZ-Beilage 2022, 7 (35); Schwarz, In dubio pro imperio?, NVwZ-
Beilage 2022, 3 ff.
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senschaftlicher Konsens iiber den Zusammenhang von CO2-Emissionen
und Erderwdrmung besteht.

Auf der Stufe der Erforderlichkeit verdient der Hinweis, dass sich der
Gesetzgeber insbesondere nicht auf MafSnahmen gegen Dritte oder den
Staat selbst verweisen lassen muss, diese also die Erforderlichkeit nicht in
Frage stellen, ebenfalls Zustimmung. Damit verleibt vor allem die Frage
nach der Angemessenheit nationaler Minderungsmafinahmen. Hier heben
Peters/Schaks zu Recht hervor, dass das Bundesverfassungsgericht in sei-
nem Klimabeschluss nicht von einem Scheitern der internationalen Koor-
dination ausgegangen ist und das Gericht sich dementsprechend auch nicht
mit der Frage auseinandergesetzt hat, was ein solches Szenario fiir die
Verhiltnisméfiigkeit nationaler Klimaschutzmafinahmen bedeuten wiirde.
Zu kurz gekommen in dem Beschluss ist ihnen dennoch der Aspekt des
abnehmenden konkreten Nutzens klimaschuitzender Mafinahmen, etwa
durch das Uberschreiten der tipping points, welcher im Rahmen der Ge-
samtabwigung, ebenso wie die steigende Intensitit der Grundrechtseingrif-
fe, dem Aspekt der zunehmenden Dringlichkeit des Klimaschutzes, auch
in Gestalt von steigenden Kosten, und dessen abstrakter Wertigkeit gegen-
ibergestellt werden muss. Will man indes nicht nachtriglich die Eignung
der nationalen Minderungsmafinahmen auf der Ebene der Angemessenheit
in Frage stellen, wird der abnehmende konkrete Nutzen m.E. das zuneh-
mende Gewicht des Klimaschutzes und die immer weiter anwachsende
Dringlichkeit jedoch regelméflig nicht aufwiegen konnen. Letztlich beruht
auf der Annahme, dass zukiinftig auch gravierende Freiheitsbeschrankun-
gen zugunsten klimaschiitzender Mafinahmen angemessen sind, iiberhaupt
die Konstruktion der eingriffsahnlichen Vorwirkung, die es dem Gericht
erst ermoglicht, die Freiheitsrechte schon zum jetzigen Zeitpunkt gegen-
iber einem Unterlassen des Gesetzgebers in Stellung zu bringen. Dies
wird bereits deutlich im Klimabeschluss,* aber auch in den nachfolgenden
Nichtannahmebeschliissen der Beschwerden zur Einfithrung eines allge-
meinen Tempolimits® sowie der Landesklimagesetze® vom Bundesverfas-
sungsgericht genutzten Formulierung, wonach gesetzliche Regelungen oder
gesetzgeberisches Unterlassen eine eingriffsahnliche Vorwirkung auf die
Freiheitsgrundrechte der Beschwerdefiihrenden entfalten kénnten, indem
sie zu einem spiteren Zeitpunkt unausweichlich zu aus heutiger Sicht un-

4 BVerfGE 157, 30 (98 ff. und insbesondere 135).
5 BVerfG, Beschl. v.15.12.2022 - 1 BvR 2146/22, NwVZ 2023, 158, Rn. 5.
6 BVerfG, Beschl. v.18.1.2022 — 1 BvR 1565/21, NwVwZ 2022, 844, Rn. 12.
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verhaltnisméfligen staatlichen Beschriankungen grundrechtlich geschiitzter
Freiheit fithrten. Daraus lasst sich schlief3en, dass jedenfalls das Gericht da-
von ausgeht, dass zukiinftig auch gravierende Freiheitseinbufen gerechtfer-
tigt sein konnen, solange der Einfluss freiheitsbeschrankender MafSnahmen
auf das Klima nicht vollstindig ausgeschlossen ist. Das relative Gewicht des
Klimaschutzgebots nimmt dabei mit fortschreitendem Klimawandel immer
weiter zu, so dass dem nationalen Gesetzgeber ein grofler Spielraum fiir na-
tionale, klimaschiitzende Mafinahmen verbleibt. Die Grundrechte werden
m.E. nach verstirkten unilateralen Anstrengungen somit regelmaf3ig nicht
im Wege stehen.

Markus (in diesem Band) hat jedoch bereits darauf hingewiesen, dass
unilaterale Mafinahmen zum Schutze globaler Umweltgiiter ,besonderen
Legitimationsanforderungen® unterliegen, die sich u.a. daraus ergeben,
dass es bei den in Rede stehenden Mafinahmen zwischen der ergriffenen
Schutzmafinahme und dem angestrebten Schutzerfolg eine nur begrenzte
und zugleich duflerst komplexe Kausalitit besteht.” Dariiber hinaus besteht
eine vergleichsweise grofSe raumliche und zeitliche Distanz zwischen den
zu schiitzenden Umweltgiitern und den sie legitimierenden politischen Pro-
zessen. Ein Legitimationsproblem im Sinne einer mangelnden demokrati-
schen Legitimation ergibt sich daraus zwar nicht, denn bei einem Handeln
durch Parlamentsgesetz erzeugt diese schon der demokratisch legitimier-
te Gesetzgeber. Was Markus mit Legitimationsproblemen auf nationaler
Ebene identifiziert, ldsst sich aber moglicherweise als gesellschaftliches Ak-
zeptanzproblem beschreiben, als ,Unbehagen® der Bevilkerung gegeniiber
derartigen Mafinahmen, welches auch in der These vom ruindsen natio-
nalen Klimaschutz zum Ausdruck kommt. Dieses Unbehagen ldsst sich
indes auch in der konventionellen Verhiltnismafligkeitspriifung abbilden,
namlich in Gestalt von kollidierenden Verfassungsrechtsgiitern im Rahmen
der Abwiagung. Als ein solches kommt in jedem Falle das Sozialstaatsgebot
des Art.20 Abs.1 GG in Betracht, das intensiven Grundrechtseingriffen
ohne sozialer Abfederung gegeniiber in Stellung gebracht werden konnte.
Zumindest diskutabel erschiene es dariiber hinaus, die Wahrung bzw. Wie-
derherstellung des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts als weitere ver-
fassungsimmanente Schranke einzufiihren.” Ein méglicher Ansatzpunkt ist

7 Markus, in diesem Band, S. 34 ff.

8 Markus, in diesem Band, S. 38 ff.

9 Freilich gilt es zunéchst zu kldren, ob es sich dabei tiberhaupt um eine (verfas-
sungs-)rechtliche Kategorie handelt oder ob gesellschaftlicher Zusammenhalt nur ein
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in diesem Zusammenhang die Integrationsfunktion!® des Grundgesetzes,
aus der sich die Aufgabe der Verfassung ableiten ldsst, in der Gesellschaft
einen ibergreifenden Konsens herzustellen und somit zum gesamtgesell-
schaftlichen Zusammenhalt und gesellschaftlicher Akzeptanz beizutragen.!
Denn fehlt es den unilateralen Schutzmafinahmen zugunsten des Klimas an
gesellschaftlicher Akzeptanz und sozialer Absicherung, kdnnten sie schluss-
endlich doch zu einem Problem fiir die Demokratie werden.

III. Zu alternativen Rechtfertigungsmaglichkeiten

Vor diesem Hintergrund erscheint eine weitere Aufladung okologischer
Belange im Rahmen der Verhdltnisméifligkeitspriifung nicht unbedingt
wiinschenswert. Denn daraus konnte — wie Peters/Schaks richtig aufzei-
gen - ggf. ein bedingungsloser Vorrang klimaschiitzender Mafinahmen
gegeniiber anderen Verfassungsrechtsgiitern und Verfassungsprinzipien re-
sultieren, welcher durch das Bundesverfassungsgericht im zweiten Leitsatz
seines Klimabeschluss ausdriicklich ausgeschlossen wurde.'? Ein unbeding-
ter Vorrang des Klimaschutzes wiirde die nationalen Minderungsmafinah-
men einer Abwigung im Rahmen der Angemessenheitspriifung jedoch
vollstindig entziehen. Vielmehr wire — wie Peters/Schaks darlegen - eine
individuelle Kosten-Nutzen-Abwégung tiberhaupt nicht mehr erforderlich.
Waihrend es jedoch in dem skizzierten Modell von Gerd Winter oder den
Eigenrechten der Natur darum geht, die Belange der Natur iiberhaupt erst
in die Verhaltnismafigkeitsprifung mit aufzunehmen, konnte es durch
einen unbedingten Vorrang des Belanges des Klimaschutzes im Falle von
individuellen Grundrechtseingriffen zu sozialen Hérten und iibermafiigen
Belastungen kommen, die letztlich die Funktionsbedingungen moderner
Sozialstaatlichkeit, und nicht zuletzt auch demokratische Strukturen und
Institutionen bedrohen. Die klimapolitische Debatte liegt insoweit richtig,

auflerrechtliches Phianomen ist. Dazu Voffkuhle in: Bouffier/Horn/Poseck/Radtke/
Safferling, Grundgesetz und Europa, Liber Amicorum fiir Herbert Landau zum
Ausscheiden aus dem Bundesverfassungsgericht, 2016, S. 145 ff. (156); Schroder, Der
gesellschaftliche Zusammenhalt: ein Thema des Rechts, DOV 2023, 388 (391).

10 Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, 1928, S. 18 ff.

11 Volkmann, Grundziige einer Verfassungslehre der Bundesrepublik Deutschland, 2013,
S.52; Lang in: HAbSIR, Bd. XII, 2014, S. 415 (428).

12 BVerfGE 157, 30.

211

https://dol.org/10.5771/9783748919285-207 - am 14.01.2026, 12:34:53,



https://doi.org/10.5771/9783748919285-207
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

Pia Lange

wenn sie die sozialen Folgen des Klimaschutzes mit bedenkt und dafiir auf
die Vorgaben des Sozialstaatsprinzips aus Art. 20 Abs. 1 GG verweist.!®

13 Becker-Netz Klimaschutz oder Sozialstaat? Zwei Dimensionen zur Verteilung der
Emissionsrechte, VerfBlog, 2021/7/14, https://verfassungsblog.de/klimaschutz-oder-s
ozialstaat/ (zuletzt aufgerufen am 15.6.23).

212

https://dol.org/10.5771/9783748919285-207 - am 14.01.2026, 12:34:53,



https://verfassungsblog.de/klimaschutz-oder-sozialstaat/
https://verfassungsblog.de/klimaschutz-oder-sozialstaat/
https://doi.org/10.5771/9783748919285-207
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://verfassungsblog.de/klimaschutz-oder-sozialstaat/
https://verfassungsblog.de/klimaschutz-oder-sozialstaat/

	I. Einführung
	II. Zur konventionellen Betrachtung
	III. Zu alternativen Rechtfertigungsmöglichkeiten

